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Einleitung 

1. In ihrer Resolution 2002/45 ersuchte die Menschenrechtskommission, unter Hinweis auf 
ihre früheren Resolutionen zur Frage der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen, in 
denen die Kommission das Recht eines jeden Menschen anerkannte, im Rahmen der legitimen 
Ausübung des Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit aus Gewissensgründen 
den  Wehrdienst zu verweigern, und nach P rüfung des vorläufigen Berichts des Hohen Kommis-
sars (E/CN.4/2002/WP.2) das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte (OHCHR), auch weiterhin die besten Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der 
Anerkennung dieses Rechts zusammenzustellen und zu analysieren, bei den Regierungen, den 
e inzelstaatlichen Menschenrechtsinstitutionen, den Sonderorganisationen und den zuständigen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen entsprechende Informationen einzuho-
len und der Kommission auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der diese Zu-
sammenstellung und Analyse enthält.  

2.  Das OHCHR bat die Regierungen mit Verbalnoten vom 1. August 2002 und 16. Mai 
2003, einschlägige Information zur Frage der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen 
vorzulegen. Bis Dezember 2003 erhielt das OHCHR Antworten von den Regie rungen der fol-
genden Staaten: Argentinien, Belarus, Belize, Costa Rica, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, 
Kroatien, Libanon, Luxemburg, Nicaragua, Österreich, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, 
Russische Föderation, San Marino, Serbien und Montenegro, Singapur, Slovenien, Togo und 
Tschechische Republik. 

3.  Mit Schreiben vom 16. Mai 2003 wurde dieselbe Bitte an die einzelstaatlichen Men-
schenrechtsinstitutionen, die Sonderorganisationen und die einschlägigen zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen gerichtet. 

4.  Die folgenden einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitutionen entsprachen dieser Bitte: 
das Dänische Institut für Menschenrechte, die griechische
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lich, bestimmte Tendenzen bei der nationalen Umsetzung des Rechts auf Wehrdienstverweige-
rung aus Gewissensgründen aufzuzeigen.  

9.  
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"Der Pakt bezieht sich nicht ausdrücklich auf ein Recht auf Verweigerung aus Gewis-
sensgründen, doch der Ausschuss ist der Überzeugung, dass ein solches Recht aus Arti-
kel 18 abgeleitet werden kann, insofern als die Verpflichtung, tödliche Gewalt anzuwen-
den, ernsthaft in Konflikt mit der Gewissensfreiheit und dem Recht, die eigene Religion 
oder Weltanschauung zu bekunden, geraten kann." (Ziffer 11). 

14. Der Menschenrechtsausschuss hat in seinen abschließenden Bemerkungen, die er nach 



Seite 7 
E/CN.4/2004/55 

 

 

 

16. Die Menschenrechtskommission griff das Thema 1970 unter dem Tagesordnungspunkt 
"Die Rolle der Jugend bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, einschließlich der 
Frage der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen", auf. 1987 verabschiedete die Kom-
mission Resolution 1987/46, in der sie die Staaten aufrief anzuerkennen, dass die Wehrdienst-
verweigerung aus Gewissensgründen als legitime Ausübung des Rechts auf Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit anzusehen ist. 1989 wurde das Recht auf Verweigerung aus Gewis-
sensgründen von der Kommission in ihrer Resolution 1989/59 anerkannt, in der die Staaten auf-
gerufen wurden, Rechtsvorschriften zu erlassen, um die Freistellung vom Wehrdienst zuzulas-
sen, wenn die Verweigerung echten Gewissensgründen entspringt. 

17. Im Zusammenhang mit dem Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen stützt die 
Kommission ihre Auffassungen auf die Artikel 3 (Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person) und 18 (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) der Allgemeinen Erklä rung der 
Menschenrechte . In Resolution 1993/84 erinnerte die Kommission die Staaten mit einem 
Wehrpflichtssystem an ihre Empfehlung, verschiedene Formen des Ersatzdienstes für Verweige-
rer aus Gewissensgründen einzuführen, und betonte, dass diese Formen des Ersatzdienstes nicht-
kriegsdienstlicher beziehungsweise ziviler Natur sein, im Interesse der Öffentlichkeit stehen und 
keinen Strafcharakter aufweisen sollen. In Resolution 1995/83 machte die Kommission auf das 
Recht eines jeden Menschen aufmerksam, "im Rahmen der legitimen Ausübung des Rechts auf 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, wie es in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte sowie in Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und polit i-
sche Rechte niedergelegt ist, aus Gewissensgründen den Wehrdienst zu verweigern". 

18. In Resolution 1998/77 machte die Kommission, unter Hinweis auf ihre vorherigen Reso-
lutionen, in denen sie das Recht eines jeden Menschen anerkannt hatte, im Rahmen der legitimen 
Ausübung des Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit aus Gewissensgründen 
den Wehr dienst zu verweigern, und in dem Bewusstsein, dass Wehrdienst leistende Personen da-
zu gelangen können, diesen Dienst aus Gewissensgründen zu verweigern, auf das Recht eines je-
den Menschen aufmerksam, "im Rahmen der legitimen Ausübung des Rechts auf Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit" den Wehr dienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Sie 
forderte die Staaten auf, unabhängige und unparteiische Entscheidungsorgane einzusetzen, deren 
Aufgabe es ist, unter Berücksichtung des Erfordernisses der Nichtdiskriminierung festzustellen, 
ob die im Zusammenhang mit der Verweigerung vorgebrachten Gewissensgründe einer echten 
Überzeugung entspringen. 

19. Die Frage der Verweigerung aus Gewissensgründen wurde auch von dem Sonderbericht-
erstatter der Menschenrechtskommission über Religions- und Weltanschauungsfreiheit und dem 
Sonderberichterstatter über Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung be-
handelt, sowie in gemeinsamen Mitteilungen der Sonderberichterstatter an die Regierungen. Der 
Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschaungsfreiheit hat die dem Grundsatz der 
Verweigerung aus Gewissensgründen zuwiderlaufenden Praktiken und Handlungen in seinen 
Mitteilungen an Regierungen9 sowie während seiner Länderbesuche 10 angesprochen. In seinem 
Bericht an die Menschenrechtskommission 2001 kam der Sonderberichterstatter zu dem folgen-
den Schluss:  

“Bei dieser Problematik geht es zunächst um diskriminierende oder intolerante Politiken, 
Rechtsvorschriften oder staatlicher Praktiken beziehungsweise auch Gleichgültigkeit sei-
tens staatlicher Institutionen, durch die Minderheiten benachteiligt werden, unabhängig 
davon, ob sie den ‘großen Religionen’ oder sonstigen Religions- oder Glaubensgemein-
schaften angehören. Diese Minderheiten sind hauptsächlich von der Nichtanerke nnung 
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[des Rechts] auf Verweigerung aus Gewissensgründen, der fehlenden Bereitstellung ei-
nes zivilen Ersatzdienstes oder dem Strafcharakter dieses Zivildienstes auf Grund seiner 
Dauer betroffen, was insbesondere auf die Zeugen Jehovahs  und andere Religions- und 
Gla ubensgemeinschaften zutrifft” (E/CN.4/2001/63, Ziffer 182). 

20. Der Sonderberichterstatter über Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäu-
ßerung griff die Frage der Verweigerung aus Gewissensgründen in einem Länderbericht über den 
Sudan auf, in dem er die Auffassung vertrat, dass 

“das Erfordernis der Ableistung des Wehrdienstes als Bedingung für die Fortsetzung des 
Studiums im Grunde einen Verstoß gegen das Recht auf Bildung darstellt. Im Interesse 
der Achtung des Rechts auf Meinungsfreiheit und des Rechts der Studenten, sich selbst 
zu entscheiden, sollen geeignete Formen eines Zivildienstes beziehungsweise Möglich-
keiten der Verweigerung des Wehr dienstes aus Gewissensgründen angestrebt werden”. 
(E/CN.4/2000/63/Add.1, Ziffer 125). 

21. Die Lage der Wehrdienstverweigerer war außerdem Gegenstand gemeinsamer Mitteilun-
gen des Sonderberichterstatters über Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung und des Sonderberichterstatters über Folter sowie des Sonderberichterstatters über Mei-
nungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung, des Sonderberichterstatters über die 
Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten und des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für die Lage von Menschenrechtsverteidigern.  

B.  Regionale Übereinkünfte  

1.  Afrika 
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fentlichkeit stehen und keinen Strafcharakter aufweisen"19. Die teilnehmenden Staaten kamen 
außerdem überein, "der Öffentlichkeit Informationen über diese Frage zur Verfügung [zu] stel-
len"20. 

31. Die Feldmissionen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa  
(OSZE) und das OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte ha ben Regie-
rungen Politikberatung auf dem Gebiet der Gesetzgebung gewährt und in Bezug auf die Frage 
der Verweigerung aus Gewissensgründen bei Regierungen interveniert 21. 

III.  RECHTSENTSCHEIDUNGEN VON MENSCHENRECHTSORGANEN 

A.  Menschenrechtsausschuss 

32. Wie in Ziffer 13 ausgeführt, befasst sich der Menschrechtsausschuss gemäß dem Fakulta-
tivprotokoll zum Pakt weiterhin mit Fällen betreffend die Wehrdienstverweigerung aus Gewis-
sensgründen.  

B.  Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen 

33. Die Frage der Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen gemäß dem Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte erhob sich auch im Rahmen der Arbeitsgruppe 
für willkürliche Inhaftierungen. Im Rahmen ihres Verfahrens für individuelle Petitionen behan-
delte die Arbeitsgruppe 1999 die Frage, ob nach einer anfänglichen Verurteilung wegen Wehr-
dienstverweigerung jede weitere Weigerung ein neues Vergehen darstellt oder aber einen Teil 
der ursprünglichen Handlung bildet. Die Arbeitsgruppe vertrat die Auffassung, dass es sich dann, 
wenn sich die betreffende Person nach ihrer ersten Verurteilung aus Gewissensgründen weiterhin 
standhaft weigert, einer Einberufung Folge zu leisten, "um ein und dieselbe Handlung handelt, 
die dieselben Folgen nach sich zieht, und dass das Vergehen daher kein neues, sondern ein und 
dasselbe ist", weshalb es keiner zusätzlichen Bestrafung unterliegt 22. 

34. In ihrem Bericht an die siebenundfünfzigste Tagung der Menschenrechtskommission 
(E/CN.4/2001/14) ging die Arbeitsgruppe auf die Frage der Inhaftierung von Militärdienstver-
weigerern aus Gewissensgründen ein. Die Arbeitsgruppe gab folgende Bemerkungen und Emp-
fehlungen ab: 

“93.  ... die wiederholte Inhaftierung von Verweigerern aus Gewissensgründen [zielt] 
darauf ab, ihre Überzeugung und Meinung unter Androhung von Strafe zu ändern. Die 
Arbeitsgruppe betrachtet dies als unvereinbar mit Artikel 18 Ziffer 2 des Internationalen 
Paktes über bür gerliche und politische Rechte, dem zufolge niemand einem Zwang aus-
gesetzt werden darf, der seine Freiheit, eine Welta nschauung seiner Wahl zu haben oder 
anzunehmen, beein trächtigen würde. 

 94. Dementsprechend empfiehlt die Arbeitsgruppe allen Staaten, soweit nicht bereits ge -
18560che undrupp aufo 0  TD40.0491  Tc 1.458  Tw (h2805zt werdefe zu �De TD 0  Tc 0.1875  Tw (-) Tj-401.25 -12.0.1177  Tc .4352  Tw ((facto0  TD 0Tc 0.1875  Tw (-) Tj25 -12.054  Tc 0.3995  Tw (da8403.  ... aus Gewissens ge) mehrnbar Tj81 aus GewissenzurTsich   TD 0.7 0.1875  Tw ( ) Tj-165.75 -19.540 0.0428  Tc -0.6842 Tw ( )38 Dements Tj-2 irdnd6. Tj dahJ   izsy  0mns ge) dar )fzigarf, irdnd aus Gewissnsgründen  -12.0960638  Tc 0  Tw (s-) Tj-396.75 -13.5  TD -0.00095  Tc 0.9476  Tw (Ù94 betrachelt] ) TjzurT�) Tjssenzeugrung und M 
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C.  Interamerikanische Menschenrechtskommission und Interamerikanischer  
Ge richtshof für Menschenrechte 

35. Zwar hat bislang weder die Interamerikanische Kommission noch der Gerichtshof im Z
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Europarats muss die Prüfung der Anträge vor der Einberufung stattfinden. Darüber hinaus hat 
der Europarat unter anderem die folgenden Mindestnormen für ein ordnungsgemäßes Antrags-
verfahren formuliert: Antragsteller sind vor der Einberufung über ihre Rechte zu informieren; die 
Prüfung der Anträge muss im Rahmen eines fairen Verfahrens erfolgen, das die Möglichkeit der 
Berufung gegen erstinstanzliche Entscheidungen vorsieht; und die Unabhängigkeit der jeweili-
gen Berufungsinstanz vom Militär muss gewährleistet sein;  

 c)  Die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen erfolgt aus Grundsätzen und 
Gewissensgründen sowie auch tief empfundenen Überzeugungen, die religiösen, sittlichen, ethi-
schen, humanitären oder ähnlichen Motiven entspringen: Eine begrenzte Zahl von Staaten akzep-
tiert ausschließlich die Berufung auf religiöse Motive, hingegen lassen die meisten der Staaten, 
die Auskunft erteilten und die von potenziellen Wehrdienstverweigerern verlangen, dass sie ihre 
Verweigerung im einzelnen begründen, die Geltendmachung von “Gewissensgründen oder reli-
giösen Gründen” zu. In Slowenien ist die Wehrdienstverweigerung auf Grund “religiöser, philo-
sophischer oder humanitärer Gründe” zulässig; 

 d ) Die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Rechts soll sowohl vor dem Eintritt in 
den Wehrdienst als auch während des Wehrdienstes bestehen: In einigen der Staaten, die Aus-
kunft erteilt haben, ist die Antragstellung ausschließlich während des Einberufungsprozesses zu-
lässig, in Deutschland, Kroatien und Slowenien hingegen besteht insofern breiterer Spielraum, 
als Anträge in diesen Staaten vor der Einberufung, während des Wehrdienstes und des Reserve-
dienstes gestellt werden können. Dies ist auch vom Europarat als Mindestnorm vorgeschlagen 
worden;  

 e) Die verschiedenen Formen des Ersatzdienstes sollen mit den Gründen für die 
Wehrdienstverweigerung im Einklang stehen, nicht-kriegsdienstlicher oder ziviler Natur sein, im 
öffentlichen Interesse liegen und keinen Strafcharakter haben: Einige wenige Staaten bieten die 
Möglichkeit des Wehrdienstes ohne Waffe an, die meisten derjenigen Staaten, die Auskunft er-
teilt haben, stellen hingegen zivile Ersatzdiensttätigkeiten zur Verfügung. In Österreich darf der 
Ersatzdienst nicht mit der Anwendung von Gewalt verbunden sein. Sowohl in Kroatien als auch 
in Österreich beinhaltet eine Ersatzdiensttätig keit die Arbeit mit Einrichtungen auf dem Gebiet 
der Bildung, der Kultur, des Sports und der Gesundheit beziehungsweise im sozialen und huma-
nitären Bereich. In Kroatien wird Antragstellern eine Tätigkeit übertragen, die ihrem Bildungs-
profil entspricht und die sie in der Nähe ihres Wohnortes verrichten können. In Deutschland und 
Österreich sind humanitäre Tätigkeiten bei internationalen Organisationen als Formen des Er-
satzdienstes zugelassen; 

 f) Es sollen Maßnahmen ergriffen werden um sicherzustellen, dass Wehrdienstver-
weigerer für Nichtableistung des Wehr diensts nicht wiederholt bestraft werden: Die meisten der 
Staaten, die Auskunft erteilen, sehen Haftstrafen für Wehr dienstverweigerer vor, in anderen hin-
gegen sind Haftstrafen nur für den Fall vorgesehen, dass der Wehrdienstverweigerer auch die 
Leistung des zivilen Ersatzdienstes verweigert;  

 g ) Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen sollen im Hinblick auf ihre 
Dienstbedingungen und ihre wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder polit ischen 
Rechte nicht diskriminiert werden: Entsprechend den Grundsätzen und Empfehlungen des Euro-
parats sollen in der Dauer des Ersatzdienstes verglichen zu der des Wehr dienstes keine übermä-
ßig großen Unterschiede bestehen. In den Staaten, die Auskunft erteilt haben, ist zumeist ein zi-
viler Ersatzdienst vorgesehen, dessen Dauer diejenige des Wehr dienstes nur geringfügig über-
steigt. So beträgt die Dauer des Ersatzdienstes in Österreich beispielsweise 12 Monate, während 
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die des Wehr dienstes 8 Monate beträgt. In Kroatien sind 6 Monate Wehrdienst zu leisten, wo-
hingegen die Dauer des Ersatzdienstes 8 Monate beträgt. Der deutsche Ersatzdienst ist einen 
Monat länger als der Wehrdienst, dessen Dauer 9 Monate beträgt. In Slowenien beträgt die Dau-
er in beiden Fällen 7 Monate. Ausgehend von dem begrenzten Umfang der bereitgestellten In-
formationen lässt sich vermuten, dass Gründe für die längere Dauer des Ersatzdienstes in den 
weniger belastenden Aufgaben, den komfortableren Lebensbedingungen und der geringeren Zahl 
der abzuleistenden Dienststunden liegen. In den meisten Staaten sind für den Ersatzdienst diesel-
ben Bedingungen vorgesehen; 

 h ) Verweigerern aus Gewissensgründen, die wegen ihrer Wehrdienstverweigerung 
aus Furcht vor Verfolgung gezwungen sind, ihr Herkunftsland zu verlassen, soll Asyl gewährt 
werden: Die meisten derjenigen Staaten, die Auskunft erteilten, prüfen Anträge auf Flüchtlings-
status von Verweigerern aus Gewissensgründen, die zum Verlassen ihres Herkunftslands ge-
zwungen sind, im Rahmen des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
und des dazugehörigen Protokolls von 1967;  

 i) Alle vom Wehr dienst betroffenen Personen sind über das Recht auf Wehrdienst-
verweigerung aus Gewissensgründen und die Wege zur Erlangung des Status eines Wehrdienst-
verweigerers aus Gewissensgründen zu informieren: In der überwiegenden Zahl derjenigen Staa-
ten, die Auskunft erteilten, werden Informationen während des Einberufungsve rfahrens in den 
jeweiligen Amtssprachen des Landes zur Verfügung gestellt. In Österreich ist in der Mitte ilung 
der Wehrdiensttauglichkeit ein Hinweis auf das Recht enthalten, einen Antrag auf Leistung von 
Ersatzdienst zu stellen. In Deutschland werden Informationen über Alternativen zum Wehrdienst 
während der Musterungsuntersuchung bereitgestellt. Weiterhin stellen Staaten, die Auskunft er-
teilten, diese Informationen auch in ihren jeweiligen nationalen Amtsblättern (Gesetzblättern) 
beziehungsweise in einigen Fällen auch über das Internet zur Verfügung. Zudem werden Infor-
mationen auch über private Einrichtungen verbreitet. Informationen über den Ersatzdienst wer-
den gewöhnlich in den Amtssprachen der jeweiligen Staaten bereitgestellt, in der Russischen Fö-
deration hingegen auch in den Sprachen der ihr angehörigen Republiken. In Slowenien erhalten 
Wehrdienstpflichtige, die in Gebieten leben, in denen die vorherrschende Sprache ungarisch oder 
italienisch ist, Informationen in ihrer lokalen Sprache. 

IV.  ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 

39. 
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Anmerkungen 

1 Dies wurde auch in einem von 16 Mitgliedstaaten unterzeichneten gemeinsamen Schreiben 
vom 24. April 2003 geltend gemacht (E/CN.4/2002/188, Anlage).   
2 Abschließende Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses über: Vietnam, Offizielles Pro-
tokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/57/40), Band I, Zif-
fer 82; Venezuela, ebd., Sechsundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Band I, Ziffer 77. 
3 Zum Beispiel die abschließenden Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses: Venezuela, 
ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 40 (A/48/40), Band I, Ziffer 291; Österreich, Ecuador 
und Belarus, ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beila ge 40  (A/47/40), Ziffern 110, 247 und 536; 
Spanien, ebd., Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 40 (A/46/40), Ziffer 172; Portugal und St. 
Vincent und die Grenadinen, ebd., Fünfundvierzigste Tagung, Beilage 40 (A/45/40), Bd. I, Zif-
fern 156 und 251; Norwegen und die Niederlande, ebd., Vierundvierzigste Tagung, Beilage 40 
(A/44/40), Ziffern 83 und 219; Finnland und Ungarn, ebd., Einundvierzigste Tagung, Beilage 40 
(A/41/40), Ziffern 210 und 398; Island, Australien und Peru, ebd., Achtunddreißigste Tagung, 
Beilage 40 (A/38/40), Ziffern 113, 150 and 269; Norwegen, ebd., Sechsunddreißigste Tagung, 
Beilage 40  (A/36/40), Ziffer 358; und Kanada, ebd., Fünfundreißigste Tagung, Beilage 40 
(A/35/40), Ziffer 169. 
4 Zum Beispiel die abschließenden Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses über Israel, 
ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/58/40), Band I, Ziffer 85. 
5 Zum Beispiel die abschließenden Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses über: Lettland, 
CCPR/CO/79/LVA (6. November 2003), Ziffer 15; Georgien, Offizielles Protokoll der General-
versammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/57/40), Band I, Ziffer 78. 
6 Zum Beispiel die abschließenden Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses über Georgi-
en, ebd. 
7 Ebd., Ziffer 18. 
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satzdienst.  
17 Artikel 10 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union  
(http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_de.pdf ). 
18 Dokument des Kopenhagener Treffens, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa, Zweite Konferenz über die menschliche Dimension der KSZE, Kopenhagen, 5. Juni bis  
29 Juli 1990, Ziffer 18. (http://www.osce.org/docs/german/1990-1999/hd/cope90.pdf). 
19 Ebd. 
20 Ebd. 
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kratische Institutionen und Menschenrechte. Siehe auch: Sachverständigentagung für den Ersatz-
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